
FACHZEITSCHRIFT FÜR
WIRTSCHAFTSRECHT

J U L I 2 0 1 2

07
581 – 660

Rsp-Nr
231 – 264

(Un)befugte Gewerbe-Ausübung

Rückforderung von

Netzverlustentgelten
Wiederholungsgefahr?

Unterlassungserklärung mit Ersatz-AGB
Stiftungsvorstand

Abberufung aus wichtigem Grund
Ad-hoc Publizität und

Übernahmerecht
Umsatzsteuer-Rechtliches im

Stabilitätsgesetz 2012
UWG und

Vergaberecht

www.ecolex.at



Umsatzsteuerliche Änderungen
durch das Stabilitätsgesetz 2012
Mit dem Stabilitätsgesetz 2012 kommt es zu zwei bedeutenden Änderungen im Umsatz-
steuergesetz, die mit erheblichen Nachteilen für die betroffenen Unternehmer verbunden sein
können. Zum einen wird der Vorsteuerberichtigungszeitraum in § 12 Abs 10 UStG von
bisher zehn auf zwanzig Jahre verlängert und zum anderen entfällt bei der Vermietung an
steuerbefreite Unternehmer die Optionsmöglichkeit zur Steuerpflicht in § 6 Abs 2 UStG. Der
Beitrag zeigt die Grundsätze der beiden Bestimmungen und die zu erwartenden Probleme
auf.

SABINE STUDERA / ROMAN THUNSHIRN

A. Die Regelbesteuerungsoption bei
der Vermietung von Geschäftsräumen

1. Allgemeines

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten ist gem § 6
Abs 1 Z 16 UStG unecht von der Umsatzsteuer be-
freit. Nicht befreit sind die Vermietung von Grund-
stücken zu Wohnzwecken, die Vermietung von Ma-
schinen und Betriebsanlagen, auch wenn sie Grund-
stücksbestandteile sind, die Beherbergung in einge-
richteten Wohn- und Schlafräumen und die
Vermietung von Abstellplätzen für Fahrzeuge sowie
von Grundstücken für Campingzwecke. Die unechte
Steuerbefreiung gilt somit insb für die Vermietung
von Geschäfts- und Betriebsgebäuden und unbebau-
ten Grundstücken. Gemäß § 6 Abs 2 UStG hat der
Vermieter die Möglichkeit, zur Besteuerung mit
dem 20%igen Normalsteuersatz zu optieren. Wird
diese Optionsmöglichkeit nicht in Anspruch genom-
men, steht dem Vermieter kein Vorsteuerabzug zu
bzw muss er einen bereits vorgenommenen Vorsteu-
erabzug aus der Errichtung bzw Anschaffung und

aus Großreparaturen anteilig gem § 12 Abs 10 UStG
berichtigen.

2. Änderung durch das Stabilitätsgesetz 2012

Durch das Stabilitätsgesetz 2012 wird in § 6 Abs 2
UStG folgender Unterabs angefügt:
„Der Verzicht auf die Steuerbefreiung gem § 6 Abs 1 Z 16
und 17 ist nur zulässig, soweit der Leistungsempfänger das
Grundstück auf einem baulich abgeschlossenen, selbständi-
gen Teil des Grundstücks nahezu ausschließlich für Umsätze
verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Der
Unternehmer hat diese Voraussetzung nachzuweisen.“

Dieser Unterabs bewirkt, dass bei Vermietung an
Unternehmer, die nahezu ausschließlich steuerfreie
Umsätze erzielen, kein Vorsteuerabzug mehr zusteht.
Bisher konnten nicht vorsteuerabzugsberechtigte Un-
ternehmer oder Körperschaften öffentlichen Rechts
durch die Zwischenschaltung einer Errichtungsgesell-
schaft einen Vorsteuervorteil lukrieren. Die Errich-
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tungsgesellschaft kehrte regelmäßig nach Ablauf des
zehnjährigen Vorsteuerberichtigungszeitraums zur
steuerfreien Vermietung zurück. Die Differenz zwi-
schen der Vorsteuer aus den Errichtungskosten und
der Umsatzsteuer aus dem Zeitraum der steuerpflich-
tigen Vermietung konnte zusätzlich zum Liquiditäts-
vorteil aus dem sofortigen Abzug der Vorsteuer bei
der Errichtung lukriert werden. Die ErläutRV führen
dazu aus, dass diese Fälle im Ergebnis dem unions-
rechtlich vorgegebenen Grundsatz, dass weder Privat-
personen noch unecht befreiten Unternehmern ein
Vorsteuerabzug zusteht, widersprächen.

3. Unklarheiten bei den Voraussetzungen
für die Ausübung der Option

Die Änderung des § 6 Abs 2 durch das Stabilitätsge-
setz sieht nunmehr vor, dass eine Option zur Steuer-
pflicht nur zulässig ist, wenn der Mieter das Grund-
stück nahezu ausschließlich für steuerpflichtige, nicht
steuerbare oder echt steuerbefreite Umsätze verwen-
det. Eine Verwendung für unecht steuerfreie Umsätze
oder im nicht unternehmerischen Bereich einer Kör-
perschaft öffentlichen Rechts führt zum Verlust der
Optionsmöglichkeit. Die vom Gesetzgeber geforderte
nahezu ausschließliche Verwendung ist nach den Er-
läutRV bzw der auf der Homepage des BMF veröf-
fentlichten Information1) dann anzunehmen, wenn
die Bagatellgrenze von 5% unecht steuerbefreiter
Umsätze nicht überschritten wird. Damit ist sicherge-
stellt, dass Zinserträge oder andere geringfügige un-

echt steuerbefreite Erträge nicht zum Verlust der Op-
tionsmöglichkeit führen. Aus dem Gesetz selbst ist
die 95% Grenze nicht abzuleiten. Es bleibt daher ab-
zuwarten, wie der Begriff der „nahezu ausschließli-
chen Verwendung“ von der Rsp interpretiert wird.

Aus dem Gesetz selbst lässt sich auch nicht ablei-
ten, auf welchen Betrachtungszeitraum bei der Er-
mittlung der „nahezu ausschließlichen Verwendung“
abzustellen ist. In der Umsatzsteuer ist der Betrach-
tungszeitraum grundsätzlich die Voranmeldungsperi-
ode. Die Option zur Regelbesteuerung gem § 6 Abs 2
UStG kann für den einzelnen Umsatz, somit für die
einzelne Vermietung anteilig in den einzelnen Zeitab-
schnitten ausgeübt werden. Die Option kann daher
für jeden Voranmeldungszeitraum ausgeübt werden,
eine einheitliche Vorgangsweise für den ganzen Ver-
anlagungszeitraum ist vom Gesetz nicht verlangt.2)
Konsequenterweise müsste daher für die Beurteilung
der „nahezu ausschließlichen Verwendung“ der ein-
zelne Voranmeldungszeitraum herangezogen werden.
In der Praxis wird man aber wohl eine Betrachtung
pro Veranlagungszeitraum anstellen. Im Einzelfall
bei starken Schwankungen in einzelnen Monaten
kann aber die Betrachtung des einzelnen Voranmel-
dungszeitraums in Betracht kommen. Hilfsumsätze,
wie bspw die steuerfreie Veräußerung einer Beteili-
gung oder eines Grundstücks, müssen uE bei der Er-
mittlung der Bagatellgrenze außer Ansatz gelassen
werden. Solche Hilfsgeschäfte werden auch bei der
Vorsteueraufteilung nach dem Umsatzverhältnis
gem § 12 Abs 5 UStG außer Ansatz gelassen. Ist der
Umsatz kein Hilfsgeschäft, wie bspw der Grund-
stücksverkauf beim gewerblichen Grundstückshänd-
ler, muss der Umsatz jedoch in die Betrachtung einbe-
zogen werden. Ein Grundstückshändler, der Grund-
stücke steuerfrei und steuerpflichtig verkauft, wird da-
her die Bagatellgrenze regelmäßig überschreiten. Der
Unternehmer, der diesem Grundstückshändler ein
Büro vermietet, darf daher – zumindest in der Voran-
meldungsperiode, in der der steuerfreie Umsatz erzielt
wird – nicht zur Regelbesteuerung optieren. In der
Praxis scheint aber ein monatsweise wiederholter
Wechsel zwischen steuerfreier und steuerpflichtiger
Vermietung kaum administrierbar.

Unklar ist auch, wie der Vermieter nachzuweisen
hat, dass die Voraussetzungen für die Ausübung der
Option beim Mieter vorliegen. Der Nachweis ist ge-
setzlich an keine besondere Form gebunden. Nach
den ErläutRV kann sich der Nachweis aus den Be-
stimmungen des Mietvertrags oder aus anderen Un-
terlagen ergeben. Ständig wiederholte Bestätigungen
des Mieters über die Verwendung des Grundstücks
bzw des Grundstücksteils sind nach den ErläutRV
nicht erforderlich, solange beim Mieter keine Ände-
rungen bei der Verwendung des Grundstücks zu er-
warten sind. Der Vermieter sollte sich das Vorliegen
der Voraussetzungen durch den Mieter schriftlich
bestätigen lassen. In einigen Fällen – wie bspw bei
einer Bank oder Arztordination – wird für den Ver-
mieter klar ersichtlich sein, dass die Voraussetzungen
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nicht vorliegen. Eine ständige Überprüfung wird hier
unterbleiben können. Ob ein Unternehmer Klein-
unternehmer ist, ist hingegen für den Vermieter
nicht von außen ersichtlich. Sicher gehen kann der
Vermieter nur, wenn er sich die Umsatzsteuervoran-
meldungen des Mieters vorlegen lässt. Dies wird je-
doch in der Praxis nicht durchsetzbar sein. Die
schriftliche Bestätigung des Mieters muss aber jeden-
falls vorliegen.

Unklar ist, welche Folgen falsche Auskünfte des
Mieters oder spätere Änderungen im Zuge einer Be-
triebsprüfung beim Mieter haben. Kommt es zu einer
nachträglichen Änderung und fallen damit die Vo-
raussetzungen beim Mieter nachträglich weg, muss
der Vermieter einerseits die in Anspruch genommene
Vorsteuer berichtigen und schuldet er andererseits die
Umsatzsteuer bis zur Berichtigung der Rechnungen
kraft Rechnungslegung. Es empfiehlt sich daher für
den Vermieter – soweit dies zivilrechtlich zulässig
und durchsetzbar ist –, entsprechende Regelungen
über eine allfällige Schadenersatzpflicht des Mieters
in den Mietvertrag aufzunehmen.

Die Option kann für jeden baulich abgeschlosse-
nen Grundstücksteil, an dem Wohnungseigentum
begründet werden könnte, gesondert ausgeübt wer-
den. Wird bspw in einem zweigeschossigen Gebäude
ein Stockwerk an eine Bank und ein anderes Stock-
werk an einen Rechtsanwalt vermietet, kann für das
Stockwerk, das an die Bank vermietet wird, keine Op-
tion ausgeübt werden.

4. Inkrafttreten und Übergangs-
bestimmungen

Die Neuregelung ist gem § 28 Abs 38 Z 1 UStG auf
Miet- und Pachtverhältnisse anzuwenden, die nach
dem 31. 8. 2012 beginnen, sofern mit der Errichtung
des Gebäudes durch den Unternehmer nicht bereits
vor dem 1. 9. 2012 begonnen wurde. Damit die Neu-
regelung anwendbar ist, müssen somit zwei Vorausset-
zungen vorliegen. Liegt eine der beiden Voraussetzun-
gen nicht vor, bleibt die Regelbesteuerungsoption bei
Vermietung an nicht vorsteuerabzugsberechtigte Un-
ternehmer wie bisher aufrecht. Auf bestehende Miet-
und Pachtverträge ist die Neuregelung des § 6 Abs 2
UStG somit nicht anwendbar. Gebäude,mit deren Er-
richtung durch den Unternehmer vor dem 1. 9. 2012
begonnen wurde, sind von der Neuregelung ebenfalls
ausgenommen. Für diese Gebäude bleibt die alte Re-
gelung auch bei Abschluss eines neuen Miet- bzw
Pachtvertrags nach dem 31. 8. 2012 erhalten. Bemer-
kenswert ist, dass nur die Errichtung durch denUnter-
nehmer, nicht aber die Anschaffung vor dem 1. 9.
2012 begünstigt ist. Ob diese Unterscheidung zwi-
schen Anschaffung und Errichtung durch den Unter-
nehmer selbst verfassungsrechtlich zulässig ist, bleibt
abzuwarten. Bei der Beurteilung, ob eine Errichtung
oder eine Anschaffung durch den Unternehmer vor-
liegt, wird es wohl auf die Bauherreneigenschaft an-
kommen. Ist der Vermieter Bauherr und beginnt er
mit der Errichtung vor dem 1. 9. 2012, bleibt die Op-
tionsmöglichkeit unbeschränkt erhalten.

Maßgeblich für den Beginn eines Miet- bzw
Pachtvertrags ist nach der auf der Homepage des

BMF veröffentlichten Information3) nicht der Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses, sondern die faktische
Begründung des Miet- bzw Pachtverhältnisses, somit
die tatsächliche Innutzungsnahme des Gebäude
(-teils). Mit dieser Interpretation soll wohl verhindert
werden, dass unmittelbar vor dem Stichtag Mietver-
träge abgeschlossen werden, um in den Genuss der
Übergangsbestimmung zu kommen. Für Gebäude,
mit deren Errichtung durch den Unternehmer vor
dem 1. 9. 2012 begonnen wurde, ist der Abschluss
des Mietvertrags aber ohnehin nicht von Bedeutung.
Sie fallen zeitlich unbefristet unter die alte Regelung.

Zusammenfassend ergibt sich somit folgende
Übergangsregelung bei der Vermietung an nicht vor-
steuerabzugsberechtigte Unternehmer:
& Errichtung vor dem 1. 9. 2012 – Mietvertrag vor

dem 1. 9. 2012 – alte Rechtslage
& Errichtung vor dem 1. 9. 2012 – Mietvertrag

nach dem 31. 8. 2012 – alte Rechtslage
& Errichtung nach dem 31. 8. 2012 – neue Rechts-

lage
& Anschaffung vor dem 1. 9. 2012 – Mietvertrag

vor dem 1. 9. 2012 – alte Rechtslage
& Anschaffung vor dem 1. 9. 2012 – Mietvertrag

nach dem 31. 8. 2012 – neue Rechtslage
& Anschaffung nach dem 31. 8. 2012 – Mietvertrag

nach dem 31. 8. 2012 – neue Rechtslage

5. Die Regelbesteuerungsoption bei
Wohnungseigentumsgemeinschaften

Die Leistungen von Personenvereinigungen zur Er-
haltung, Verwaltung oder zu Betrieb der in ihrem ge-
meinsamen Eigentum stehenden Teile und Anlagen
einer Liegenschaft, an der Wohnungseigentum be-
steht und die nicht für Wohnzwecke verwendet wer-
den, sind steuerfrei mit der Option zur Steuerpflicht.
Die von der WEG weiterverrechneten Leistungen
sind daher steuerfrei oder bei Ausübung der Option
steuerpflichtig, unabhängig davon, ob bzw mit wel-
chem Steuersatz die Vorleistungen mit Umsatzsteuer
belastet waren. Damit wird erreicht, dass bei unter-
nehmerischer Nutzung durch den Wohnungseigen-
tümer auch die von der WEG erbrachten Leistungen
steuerfrei mit der Option zur Steuerpflicht sind und
die Umsatzsteuer in der Unternehmerkette nicht ku-
muliert wird. Die Option zur Regelbesteuerung
wurde durch die Neuregelung des § 6 Abs 2 ebenfalls
eingeschränkt, um eine Gleichstellung von Woh-
nungseigentümern und Mietern zu erreichen.

Bei Nutzung einer Wohnung durch einen Unter-
nehmer, der mehr als 5% (Bagatellgrenze) Umsätze
erzielt, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen,
darf die Wohnungseigentumsgemeinschaft daher für
die auf diese Wohnung entfallenden Leistungen nicht
mehr zur Regelbesteuerung optieren.

Die Neuregelung ist gem § 28 Abs 38 Z 1 UStG
nur auf Wohnungseigentum anzuwenden, das nach
dem 31. 8. 2012 erworben wird. Für bestehende
Wohnungseigentumsgemeinschaften wird die Neure-
gelung daher erst anteilig wirksam, wennWohnungen
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nach dem 31. 8. 2012 verkauft werden. Maßgeblich
für den Zeitpunkt des Erwerbs ist im Umsatzsteuer-
recht der Übergang der Verfügungsmacht.4) Für neue
Wohnungseigentumsgemeinschaften kommt es bei
der Beurteilung der Anwendbarkeit der Neuregelung
ebenso auf den Zeitpunkt des Erwerbs des Woh-
nungseigentums durch den einzelnen Eigentümer
an. Errichten die Miteigentümer einer Liegenschaft
gemeinsam ein Gebäude, an dem in der Folge Woh-
nungseigentum eingeräumt wird, wird in der Einräu-
mung des Nutzungsrechts durch die WEG an die ein-
zelnen Miteigentümer ein Umsatz gesehen, der als
sonstige Leistung dem Normalsteuersatz unterliegt.5)
Für den Zeitpunkt des Erwerbs des Wohnungseigen-
tums iS der Übergangsregelung des § 28 Abs 38 Z 1
dürfte somit uE die Einräumung des Wohnungsei-
gentums durch die Gemeinschaft an die einzelnen Ei-
gentümer (Parifizierung) maßgeblich sein.

6. Ausnahmeregelung bei der
Regelbesteuerungsoption für den
Gesundheits- und Sozialbereich

Der neu hinzugekommene § 6 Abs 2 letzter Unterabs
ist gem § 28 Abs 38 nicht anzuwenden, wenn der
Leistungsempfänger das Grundstück für Umsätze
verwendet, die ihn zum Bezug einer Beihilfe gem
§§ 1, § 2 oder § 3 Abs 2 des Gesundheits- und Sozi-
albeihilfengesetzes berechtigen. Darunter fallen Kran-
kenanstalten, Pflegeanstalten, Alters-, Blinden- und
Siechenheime in der Rechtsform gemeinnütziger
Körperschaften sowie Unternehmer, die Krankenbe-
förderung oder Lieferungen von menschlichem Blut
bewirken. Bei Vermietung an diese Unternehmer
kann auch weiterhin zur Regelbesteuerung optiert
werden. Zur Begründung führen die ErläutRV an,
dass diese Beihilfe eine ähnliche Wirkung wie eine
Vorsteuerabzugsberechtigung entfaltet und somit
die Beibehaltung der Optionsmöglichkeit sachlich ge-
rechtfertigt sei.

B. Verlängerung des Vorsteuer-
berichtigungszeitraums für
Anlagevermögen

Ändern sich bei einem Gegenstand, den der Unter-
nehmer in seinem Unternehmen als Anlagevermögen
verwendet oder nutzt, innerhalb des Berichtigungs-
zeitraums die Verhältnisse, die für den Vorsteuerab-
zug maßgeblich waren, ist die Vorsteuer gem § 12
Abs 10 UStG für jedes Jahr der Änderung anteilig
zu berichtigen. Bisher war der Vorsteuerberichti-
gungszeitraum für Grundstücke zehn Jahre. Durch
das Stabilitätsgesetz 2012 wurde der Berichtigungs-
zeitraum auf 20 Jahre verlängert. Parallel dazu wurde
die Aufbewahrungsfrist für Aufzeichnungen und Un-
terlagen, die solche Grundstücke betreffen, auf
22 Jahre verlängert. Nach den ErläutRV soll diese
Maßnahme zu einer größeren Steuergerechtigkeit
führen. Bisher konnten bspw Wohnungen unter Ab-
zug der Vorsteuer errichtet, zehn Jahre mit dem Steu-
ersatz von 10% steuerpflichtig vermietet und dann
steuerfrei verkauft werden. Der Vorteil aus der Diffe-
renz zwischen Vorsteuer und Umsatzsteuer konnte

vom Vermieter lukriert werden und reduzierte den
späteren Kaufpreis.

Die Vorsteuerberichtigung gem § 12 Abs 10 be-
trifft Grundstücke, die zum Anlagevermögen des Un-
ternehmens gehören, das sind insb vom Unterneh-
men selbst – bspw als Betriebsräume – genutzte sowie
vermietete Grundstücke und Gebäude. Betroffen
sind Vorsteuern aus der Anschaffung bzw Errichtung
und Großreparaturen. Ändern sich bei diesen Grund-
stücken die Verhältnisse, die für den Vorsteuerabzug
maßgeblich waren, ist nach der Neuregelung für jedes
Jahr der Änderung ein Zwanzigstel der Vorsteuern
aus der Anschaffung bzw Errichtung und Großrepa-
raturen zu berichtigen. Vorteile bringt die Verlänge-
rung des Berichtigungszeitraums für Unternehmer,
die bei einem zum Unternehmen gehörigen Grund-
stück die zum Vorsteuerabzug berechtigende Nut-
zung erhöhen und von der höheren positiven Vor-
steuerkorrektur profitieren.

Die Verlängerung des Berichtigungszeitraums
durch das Stabilitätsgesetz 2012 ist gem § 28 Abs 38
Z 2 UStG auf Berichtigungen von Vorsteuern anzu-
wenden, dieGrundstücke betreffen, die derUnterneh-
mer nach dem 31. 3. 2012 erstmals in seinem Unter-
nehmen als Anlagevermögen verwendet oder nutzt
und wenn bei der Vermietung (Nutzungsüberlassung)
von Grundstücken für Wohnzwecke der Vertragsab-
schluss über die Vermietung (Nutzungsüberlassung)
nach dem 31. 3. 2012 erfolgt. Die Übergangsbestim-
mung unterscheidet somit zwischen Vermietung für
Wohnzwecke und Nutzung für andere Zwecke.

Bei der Vermietung für andere Zwecke als Wohn-
zwecke oder jede andere Nutzung als Vermietung
kommt es für die Anwendbarkeit derNeuregelung aus-
schließlich auf denZeitpunkt der erstmaligenNutzung
imAnlagevermögen an.Maßgeblich ist die tatsächliche
Innutzungsnahme des Gebäudes.6) Der Zeitpunkt der
Errichtung oder Anschaffung ist unerheblich.

Bei der Vermietung von Grundstücken zu Wohn-
zwecken kommt eine weitere Voraussetzung hinzu,
damit die Neuregelung anwendbar ist. Der Vertrags-
abschluss über die Vermietung (Nutzungsüberlas-
sung) muss nach dem 31. 3. 2012 erfolgt sein. Nur
wenn beide Voraussetzungen erfüllt sind, kommt es
zur Verlängerung des Berichtigungszeitraums für
diese Grundstücke. Wird der Mietvertrag bereits vor
der erstmaligen Nutzung im Anlagevermögen abge-
schlossen und liegt der Abschluss des Mietvertrags
vor dem 31. 3. 2012, gilt der zehnjährige Berichti-
gungszeitraum, unabhängig davon, wann das Ge-
bäude erstmals im Anlagevermögen genutzt wird.
Die ErläutRV führen dazu aus, dass zur Vermeidung
von Härten bereits in Nutzung stehende Grundstü-
cke sowie Grundstücke, die zur Vermietung für
Wohnzwecke bestimmt sind und für die bereits Miet-
bzw Nutzungsverträge abgeschlossen wurden (unab-
hängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Innutzung-
nahme), nicht von der Neuregelung betroffen sind.
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Zusammenfassend ergibt sich somit folgende
Übergangsregelung für den Vorsteuerberichtigungs-
zeitraum:

Vermietung für Wohnzwecke
& erstmalige Nutzung vor dem 1. 4. 2012 – Miet-

vertrag vor dem 1. 4. 2012 – 10 Jahre
& erstmalige Nutzung vor dem 1. 4. 2012 – Miet-

vertrag nach dem 31. 3. 2012 – 10 Jahre
& erstmalige Nutzung nach dem 31. 3. 2012 –

Mietvertrag vor dem 1. 4. 2012 – 10 Jahre
& erstmalige Nutzung nach dem 31. 3. 2012 –

Mietvertrag nach dem 31. 3. 2012 – 20 Jahre

Nutzung für andere Zwecke als Vermietung
für Wohnzwecke
& erstmalige Nutzung vor dem 1. 4. 2012 –

10 Jahre
& erstmalige Nutzung nach dem 31. 3. 2012 –

20 Jahre

SCHLUSSSTRICH

& Das Stabilitätsgesetz hat sich, wie man auch
den ErläutRV entnehmen kann, im Bereich
der Umsatzsteuer zum Ziel gesetzt, bisher zu-
lässigen und üblichen Modellen, die die Vor-
steuerberichtigungsfrist nutzen, ein Ende zu
setzen.

& Zur Vermeidung von Härten wurden Über-
gangsregelungen für bestehende Mietverträge
und bereits errichtete bzw genutzte Gebäude
getroffen.

& Aus dem Gesetzestext ergeben sich jedoch
eine Reihe von Unklarheiten, die im obigen
Beitrag aufgezeigt worden sind. Wie diese
durch die Finanzverwaltung bzw die Rsp
in Zukunft gelöst werden, bleibt abzu-
warten.


